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Abkürzungsverzeichnis

AfP Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht
ARD Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten
BDZV Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger
BKA Bundeskriminalamt
BStU Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-

dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
dju in Ver.di Deutsche Journalisten-Union in Ver.di
DJV Deutscher Journalisten-Verband
DÖV Die öffentliche Verwaltung
DRiZ Deutsche Richterzeitung
DtZ Deutsch-deutsche Rechts-Zeitschrift
DVBl Deutsches Verwaltungsblatt
epd medien Evangelischer Pressedienst (Informationsdienst für die Medienbranche)
EuR Europarecht
EurUP Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
FBI Federal Bureau of Investigation (bundespolizeiliche Ermittlungsbehörde des

Justizministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika)
GA Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
HRRS Online-Zeitschrift für höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht
IRE Investigative Reporters and Editors (amerikanische Berufsorganisation investi-

gativer Journalisten)
JA Juristische Arbeitsblätter
JR Juristische Rundschau
Jura Juristische Ausbildung
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
K&R Kommunikation & Recht
KJ Kritische Justiz: Vierteljahresschrift für Recht und Politik
KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
LPG Landespressegesetze (Wird als generelle Verweisung auf alle Landespressege-

setze verwendet, wenn nicht auf ein bestimmtes Landespressegesetz Bezug
genommen wird.)

MMR Multimedia und Recht
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht



RAF Rote Armee Fraktion (1970 gegründete linksextremistische deutsche terroristi-
sche Vereinigung)

RDV Recht der Datenverarbeitung
SNJ Syndicat national des journalistes (französische Journalisten-Gewerkschaft)
StV Strafverteidiger
SZ Süddeutsche Zeitung
taz tageszeitung
VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
VerwArch Verwaltungsarchiv
VPRT Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation
VVOJ Vereniging van Onderzoeksjournalisten (niederländische Vereinigung von Ent-

hüllungsjournalisten)
WM Wertpapiermitteilungen
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht

Im Übrigen wird hinsichtlich der verwendeten Abkürzungen verwiesen auf: Dudenredak-
tion (Hrsg.): Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl., Mannheim (u. a.) 2009 und Kirchner,
Hildebert/Butz, Cornelie: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 5. Aufl., Berlin 2003
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Einleitung

Das bekannteste Beispiel für investigativen Journalismus ist vermutlich die
Watergate-Affäre in den USA.1 Aber auch in Deutschland gab es aufsehenerregende
Fälle, in denen die Medien politische Skandale aufgedeckt haben. Ein Beispiel ist die
CDU-Spendenaffäre, bei der der Journalist Hans Leyendecker 1999 die illegalen
Praktiken der CDU im Umgang mit Parteispenden in den 90er Jahren aufdeckte.
Infolgedessen wurde im Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet und die
Bestimmungen zur Parteifinanzierung im Parteiengesetz wurden verschärft.2 Diese
Beispiele verdeutlichen die essentielle Bedeutung der Medien für unsere Gesell-
schaft. Einerseits üben sie eine positive Kontrollfunktion aus und fungieren als
„Vierte Gewalt“, andererseits haben sie damit zugleich die Macht, das Leben der
Berichterstattungsobjekte nachhaltig zu beeinträchtigen und beispielsweise politi-
sche Karrieren zu beenden. Selbst wenn sich eine negative Berichterstattung im
Nachhinein als falsch oder jedenfalls verzerrt herausstellt, lässt sich die Reputation
der Betroffenen durch eine Gegendarstellung in der Regel nicht gänzlich wieder
herstellen. Heinrich Böll hat dieses Einflusspotential der Medien treffend mit den
Worten ausgedrückt: „Die Gewalt von Worten kann manchmal schlimmer sein als
die von Ohrfeigen und Pistolen.“3

Der Gesetzgeber steht damit vor der Aufgabe, normative Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es einerseits den Medien ermöglichen, ihre Kontrollfunktion wahr-
zunehmen, und die andererseits jeden Einzelnen gegen das Eindringen der Medien in
seine Privatsphäre und gegen eine unerwünschte Berichterstattung schützen. Das
Strafrecht ist dabei eine Möglichkeit, die journalistische Recherche und Berichter-
stattung zu begrenzen und so die Rechte der Betroffenen zu wahren. Angesichts der
Häufigkeit, mit der in den letzten Jahren auf journalistischen Fachtagungen aber auch
in der rechtswissenschaftlichen Literatur diskutiert wurde, ob das Strafrecht den
investigativen Journalismus zu sehr einschränkt,4 stellt sich jedoch die Frage, ob dem

1 Siehe dazu Erster Teil, Kapitel A.III.
2 Zu den Einzelheiten siehe den Bericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses, BT-

Drs. 14/9300.
3 Heinrich Böll in einem Interview 1974 nach Erscheinen seiner medienkritischen Er-

zählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Die_verlo
rene_Ehre_der_Katharina_Blum; letzter Zugriff am 25.01. 2012.

4 Auf dem Medienkongress „Pressefreiheit und Demokratie“, der am 13. Juni 2007 unter
anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Deutschen Journalistenver-
band im Hambacher Schloss abgehalten wurde, wurden beispielsweise die Auswirkungen des
§ 201a StGB auf die Pressefreiheit kritisiert, vgl. http://www.bpb.de/veranstaltungen/2S9DCB,
0,Pressefreiheit_und_Demokratie_8211%3B_175_Jahre_Hambacher_Fest.html; letzter Zugriff
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Gesetzgeber der Interessenausgleich gelungen ist oder ob die Strafrechtsgesetzge-
bung die Belange des investigativen Journalismus nicht ausreichend berücksichtigt
hat. Im zweiten Fall bestünde dringender Korrekturbedarf, da der investigative
Journalismus mehr als andere journalistische Erscheinungsformen zur Erfüllung der
öffentlichen Aufgabe der Medien beiträgt.5

I. Gegenstand der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll daher geklärt werden, welche Grenzen dem in-
vestigativen Journalismus durch das Strafrecht gesetzt werden. Es wird umfassend
dargestellt, welche Regelungen des Kern- und Nebenstrafrechts sich auf den in-
vestigativen Journalismus auswirken können. Im Mittelpunkt steht die Untersu-
chung, ob diese Grenzen einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der
jeweils geschützten Rechtsgutsinhaber und denen des investigativen Journalismus
(und damit zuletzt der Gesellschaft selbst) schaffen oder ob letzterer unverhältnis-
mäßig eingeschränkt wird. Das Ziel dabei ist, zu klären, ob normativer Regelungs-
beziehungsweise Änderungsbedarf besteht und welche Anforderungen an eventuelle
gesetzliche Neuregelungen zu stellen sind.

II. Gang der Untersuchung

Die Klärung dieser Frage erfordert es zunächst, eine Definition von investigati-
vem Journalismus zu finden, die eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dieser
Materie zulässt. Um die Relevanz des Themas hervorzuheben, werden zu Beginn
außerdem die gesellschaftliche Funktion und Bedeutung des investigativen Jour-
nalismus erörtert. Beides wird Gegenstand des ersten Teils dieser Arbeit sein. Weil
die Darstellung der rechtlichen Grenzen die Bestimmung der positiven Rechte
voraussetzt, werden im zweiten Teil die verfassungsrechtlich und einfachgesetzlich
gesicherte Recherche- und Berichterstattungsfreiheit aufgeführt, welche die nor-
mative Grundlage des investigativen Journalismus bilden. Es folgt im dritten Teil die
Auseinandersetzung mit den strafrechtlichen Grenzen für den investigativen Jour-
nalismus. Im Anschluss daran wird im Schlussteil der Arbeit erläutert, ob der in-
vestigative Journalismus angesichts der gegenwärtigen Rechtslage seine gesell-
schaftliche Funktion erfüllen kann oder ob Veränderungen durch den Gesetzgeber
vorgenommen werden sollten und wie diese gegebenenfalls aussehen könnten.

am 25. 01. 2012. Der Rechtswissenschaftler Christian Schröder sieht strafrechtliche Risiken für
den investigativen Journalismus in den Regelungen des Wertpapierhandelsgesetzes, vgl.
Schröder, NJW 2009, 465 ff. Weitere Beispiele finden sich bei den jeweils kritisierten Vor-
schriften im dritten Teil der Arbeit.

5 Siehe dazu Erster Teil, Kapitel B.
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Neben dem Strafrecht enthalten selbstverständlich auch die übrigen Rechtsge-
biete Grenzen für den investigativen Journalismus. Als Beispiele aus dem Zivilrecht
kommen etwa Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche im Fall von Rechts-
verletzungen in Betracht. Aus dem öffentlichen Recht ist exemplarisch an Foto-
grafierverbote im Zusammenhang mit Gerichtsverhandlungen oder militärischen
Schutzbereichen zu denken. Eine Auseinandersetzung mit allen rechtlichen Ein-
schränkungen für den investigativen Journalismus wäre zwar von großem Interesse
für Wissenschaft und Praxis, sie würde jedoch den Rahmen einer Dissertation
übersteigen. Aus diesem Grund ist die vorliegende Untersuchung auf eine Befassung
mit dem Strafrecht beschränkt.
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